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6. Verwendung des Vermögens im Falle der Auflösung des Stabes (der Einheit).
Im Falle der Auflösung des Stabes (der Einheit) entscheidet der Kdt. über die

weitere Verwendung des Vermögens, wie insbesondere über die Zuweisung an
einen andern Stab (andere Einheit).

7. Kassaführung und Revision.
Für die Kassaführung und Revision gelten sinngemäss die Vorschriften über
Führung und Revision der Allgemeinen Kasse und der Haushaltungskasse.

Der Fourier im Stab des Inf. Rgt.
Von Lt. Qm. Heimann.

Die I. V. 1938 bestimmt in Ziffer 3, dass in einem Stab, dem ein Qm. und ein
Fourier zugeteilt sind, der Qm. Rechnungsführer des betreffenden Stabes ist.
Im Stab des Inf. Rgt. sind drei Rechnungsführer — Rgt. Qm. (Major oder Hptm.),
ein zugeteilter Qm. (Sub. Of.) und ein Fourier — eingeteilt*) Die zum Rgt. Stab

gehörenden Stabstruppen weisen ungefähr den Bestand einer Kp. auf. Der Fourier
findet eigentliche Verwendung als Kp. Fourier. Weil nun aber diese Stabstruppen
nicht wie beim Inf. Bat. eine vom Rgt. Stab administrativ losgelöste Stabs-Kp.
bilden, hat der Fourier keine Unterschriftsberechtigung. Diese kommt gemäss der
eingangs erwähnten Vorschrift dem höhern Rechnungsführer, also dem Qm. zu.
Die Komptabilität wird vom Rgt. Qm. oder dem zugeteilten Qm. visiert; an deren

Erstellung ist aber in der Regel weder der eine noch der andere beteiligt. Der.

Fourier löst alle Aufgaben des Verpflegungs- und des administrativen Dienstes

selbständig. Im Vergleich zu einer Füs. Kp. hat er noch vermehrte Aufgaben. Die
vielen Mutationen, die unterschiedliche Arbeit der verschiedenen Spezialisten,
sowie die im Rgt. Stab vorhandenen Motorfahrzeuge, verursachen wesentliche
Mehrarbeit. Es ist deshalb keineswegs so, dass im Rgt. Stab ein unbeholfener
Fourier Verwendung finden kann, der die Arbeit sozusagen als bessere Bureau-
Ordonnanz erledigt. Im Gegenteil, es braucht einen gewandten, der vermehrten
Arbeit gewachsenen Verpflegungsfunktionär und Rechnungsführer. Die bestehende

Regelung der Unterschriftsberechtigung ist deshalb umso unbefriedigender. Der
Fourier muss e= selbstverständlicherweise empfinden, dass er die Arbeit wohl allein
und selbständig ausführen kann, die fertige Komptabilität aber einem der beiden
Qm. zur Unterzeichnung vorlegen muss. Diese Lösung birgt auch die Gefahr in
sich, dass der Fourier die Freude an seiner militärischen Stellung verliert und das

Verantwortungsbewusstsein geschwächt wird. Es scheint mir aber auch für denl

Qm. nicht interessant zu sein, eine Komptabilität zu visieren, die ein anderer
Rechnungsführer selbständig erstellt hat.

Eine Beteiligung des zugeteilten Qm. an der Komptabilität ist praktisch nicht

*) Aehnliche Ueberlegungen gelten für alle Stäbe und Einheiten, denen Qm. und
Fouriere zugeteilt sind (Die Red.).
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möglich, da damit die Arbeit des Fouriers zu der einer Bureauordonnanz und
damit mit der Stellung eines höhern Uof. unvereinbar würde. Der Uebertragung
der Unterschriftsberechtigung für die Komptabiiität an den Fourier sieht hingegen
Inichts im Wege. Diese Lösung wird sich für den Dienstbetrieb nur günstig aus-
wirken und vor allem der verantwortungsvollen Stellung auch des Fouriers im Rgt.
Stab gerecht werden. Es ist zu hoffen, dass diese Regelung in Bälde durch eine
entsprechende Verfügung des O.K.K, möglich wird.

Über cfi© Behandlung und Magazinierung von Vorräten.
Von Fourier Eggenberger.

Meine lange Tätigkeit im Dienste der freiw. Gz. Trp. und damit als Spezial-
aufgäbe verbunden die Kontrolle der Verpflegungsvorräte in den unserer Kp. zu-
geteilten Grenzbefestigungsanlagen lassen es als selbstverständlich erscheinen, dass

ich mich mit den sehr heikein Problemen der Lebensmittelaufbewahrung- und Kon-
trolle unter den vorliegenden, zum Teil recht ungünstigen Umständen, näher be-

fassen niusste.
Da ich weiss, dass es in dieser Hinsicht bei manchem Fourierkameraden und

zwar aus ganz begreiflichen Gründen etwas schlecht bestellt ist, (handelt es sich

ja meistens um Leute, die sich auf Kenntnisse aus der Fourierschule stützen
müssen), möchte ich ganz kurz einen bescheidenen Beitrag zur Auffrischung event.
verlorener Kenntnisse geben.

Ein Vorrat bedeutet nicht nur für die Hausfrau, sondern im gleichen Mass-
stab auch für jeden verantwortungsbewussten Fourier Kapital. Kapital erheischt
aber, sei es auf diese oder jene Art, Aufmerksamkeit. Die Hauptsache ist, dass

Vorräte richtig aufbewahrt werden, damit ihr effektiver Wert nicht verloren geht.
Durch ungeeignete und unreinliche Aufbewahrung und unter Einfluss von Wärme,
Feuchtigkeit, Staub, Fliegen etc., können Lebensmittel schon in kurzer Zeit ver-
derben und es kann der Genuss derartig verdorbener Nahrungsmittel mehr oder
weniger schwere Erkrankungen zur Folge haben. Verluste von auf solche Art
verlorener Lebensmittel sind aber heute umso empfindlicher, als die Waren, ins-
besondere solche ausländischer Herkunft, einer vorläufig nicht leicht zu hemmen-
den Flausse ausgesetzt sind.

Zur Aufbewahrung von Lebensmitteln eignen sich nur trockene, saubere,
kühle, luftige oder dann gut lüftbare Räume, die einer direkten Sonnenbestrahlung
nicht ausgesetzt sind. Ungeeignet sind feuchte, dumpfe, nicht lüftbare Räume oder
solche, die Staub und Ungeziefer leicht zugänglich sind. Ungeeignet im höchsten
Grade sind ferner Räume, in deren Nähe sich Ablagerungen von Kehricht, Mist,
Jauche, oder irgendwelche Brennstofflager befinden. Nicht zu empfehlen sind
während der warmen Jahreszeit auch Estriche und Dachkammern, da dort bei
Wärme und Feuchtigkeit sich gerne Schädlinge und Bakterien einnisten. Es ist von
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